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Die liechtensteinische 
Privatstiftung ist liberaler 
und steuerlich günstiger 
als die österreichische. 

Dennoch wandern 
heimische Stifter nicht ab. 
Der Grund: Wer die einen 
Vorteile nutzen will, muss 

auf die anderen verzichten.

Liegen nicht alle drei Vorausset-
zungen vor, so gilt die Stiftung als 
steuerlich transparent. Das heißt, 
ihre Vermögenswerte werden in 
wirtschaftlicher Betrachtung stets 
einer dahinterstehenden natür -
lichen Person (z. B. Stifter oder 
 Begünstigter in Österreich) 

(z. 
Österreich) 

(z. 
zuge-

rechnet. Dadurch unterliegt das 
Vermögen weiterhin der unbe-
schränkten Steuerpflicht in Öster-
reich. Insbesondere den Beweis zu 
erbringen, dass kein Mandatsver-
trag besteht, erweist sich als be-
sonders schwierig. Im Gegensatz 
dazu werden das Vermögen sowie 
die Einkünfte bei intransparenten 
Stiftungen nicht mehr dem Stifter 
oder Begünstigten zugerechnet; in 
einem solchen Fall unterliegen 
diese in Österreich lediglich der 
beschränkten Steuerpflicht. 

Will der österreichische Stifter 
die Intransparenzkriterien erfül-
len, dann kann er die wesentli-
chen Vorteile der liechtensteini-
schen Stiftung nicht nutzen. Dies 
und die Tatsache, dass die Steuer-
reform 2015 keine weiteren Nach-
teile für österreichische Privatstif-Privatstif-Privatstif
tungen bringt, wird wohl auch in 
absehbarer Zukunft einer ver-
mehrten Abwanderung von Stif-Stif-Stif
tungsvermögen ins benachbarte 
Liechtenstein entgegenstehen. 

DR. MARTIN MELZER, DR. KATHARINA 
MÜLLER, Müller Partner Rechtsanwälte. 
office@mplaw.at

Der Zug nach Liechteiechteiech nstein fährtfährtfä  nhrt nhrt icht icht ich ab 

Martin Melzer, Katharina Müller 

Wien – Im Zuge des Steuerabkom-
mens zwischen Österreich und 
Liechtenstein, das Anfang 2014 
in Kraft trat, wurde die liechten-
steinische Stiftung in zahlreichen 
Veranstaltungen als echte Alter-
native zur österreichischen Pri-
vatstiftung propagiert. Insbeson-
dere die Errichtung einer liechten-
steinischen Substiftung als 
„Tochterstiftung“ einer österrei-
chischen Privatstiftung erschien 
vielen als taugliches Mittel, um 
den aufgrund der Diskussionen 
um neue Vermögenssteuern ver-
meintlich unsicheren Stiftungs-
standort Österreich zu verlassen. 

Gut eineinhalb Jahre nach In-
krafttreten des Steuerabkommens 
und vor dem Hintergrund der be-
schlossenen Steuerreform in Ös-
terreich gilt es Bilanz zu ziehen: 

Die Praxis zeigt, dass nur we -
nige österreichische Stifter den 
Schritt in die liechtensteinische 
Substiftung tatsächlich gewagt 
haben. Der Grund hierfür ist si-
cher nicht die mangelnde Attrak-
tivität des liechtensteinischen 
Stiftungsrechts, das in zentralen 
Punkten liberaler als sein österrei-
chisches Pendant ist. Das Problem 
liegt darin, dass diese Liberalität 
aufgrund steuerrechtlicher Vorga-
ben nicht genutzt werden kann.    

Mehr Rechte für Begünstigte 
Echte Vorteile bietet Liechten-

stein im Bereich der Einflussnah-
me von Stiftungsbeteiligten auf 
die Stiftung. Begünstigte dürfen 
Mitglied des Stiftungsvorstandes 
sein und können daher als wirt-
schaftlich Interessierte direkt in 
die Stiftungsverwaltung mitein-
bezogen werden. Dies verhindern 
in Österreich 
bezogen 

Österreich 
bezogen 

die strengen Unver-
einbarkeitsbestimmungen.   

Darüber hinaus stellt sich die 
Problematik des aufsichtsrechts-
ähnlichen Beirats im Sinne der 
 Judikatur des österreichischen 
OGH im liechtensteinischen Recht
nicht; ihm sind Regelungen über 
den Aufsichtsrat sowie dem öster-
reichischen Stiftungsrecht ver-
gleichbare Unvereinbarkeitsbe-
stimmungen für die Organe einer 
privatnützigen Stiftung fremd. 
Ein weiteres Organ mehrheitlich 
oder zur Gänze mit Begünstigten 

zu besetzen und ihm u. a. Zustim-
mungs- und Weisungsrechte ge-
genüber dem Stiftungsrat einzu-
räumen ist daher zulässig. 

Weitere Vorteile liegen in den 
erweiterten Möglichkeiten für die 
sogenannte „Asset Protection“ und 
in der einfacheren, formfreieren 
und damit kostengünstigeren Stif-Stif-Stif
tungserrichtung in Liechtenstein. 

Warum traten also so wenige ös-
terreichische Stifter den Weg nach 
Liechtenstein an? Die Antwort auf 
diese Frage ergibt sich aus den so-
genannten Intransparenzkriterien 
gemäß dem Steuerabkommen 
zwischen Österreich und Liech-
tenstein. Dort wird steuerrecht-
lich zwischen transparenten und 
intransparenten Stiftungen unter-
schieden. Als intransparent gilt 
eine Stiftung, wenn folgende drei 
Kriterien erfüllt sind: 
Q WQ WQ eder der Stifter noch ein Be-
günstigter oder eine diesen nahe-
stehende Person dürfen Mitglied 
im Stiftungsrat oder in einem Gre-
mium sein, dem Weisungsrechte 
gegenüber dem Stiftungsvorstand 
zustehen. 
Q DQ DQ iesem Personenkreis darf wei-
ters kein Abberufungsrecht gegen-
über dem Stiftungsrat zukommen, 
das nicht auf wichtige Gründe be-
schränkt ist. 
Q SQ SQ chließlich darf kein ausdrück-
licher oder konkludenter Man-
datsvertrag zwischen Stifter und 
Stiftungsrat bestehen. 

Immer wieder verschlägt es auch Wanderer aus Österreich zum Bahnhof Schaan-Vaduz, die es in die 
Bergwelt von Liechtenstein zieht. Betuchte Privatstifter sind bisher aber nur wenige angereist. 

Fo
to

: P
re

ss
e-

 u
nd

 In
fo

rm
at

io
ns

am
t V

ad
uz


